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1. Einleitung 

Mit einem umfangreichen Standortförderge-
setz, das überwiegend dem schon von der Vor-
gängerregierung geplanten Zukunftsfinanzie-
rungsgesetz II entspricht, hat die Bundesregie-
rung insbesondere investitionsfreundliche Än-
derungen im Investmentsteuerrecht und im Ka-
pitalanlagegesetzbuch auf den Weg gebracht.  

Wesentliche Eckpunkte  

▪ Verbesserung der investmentsteuerlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere durch 
Anpassungen bei den Anlagemöglichkeiten 
von Investmentfonds in gewerbliche Perso-
nengesellschaften und Infrastruktur-Pro-
jektgesellschaften. 

▪ Erleichterung von Investitionen von Invest-
mentfonds in Erneuerbare-Energien-Anla-
gen mittels Infrastruktur-Projektgesell-
schaften sowie Schaffung eines rechtlichen 
Rahmens für direkte Investitionen von In-
vestmentfonds in Erneuerbare-Energien-
Anlagen durch Änderungen des Kapitalan-
lagegesetzbuchs (KAGB). 

▪ Vervierfachung des Höchstbetrags für die 
Übertragung von Gewinnen aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten in andere Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften (§ 6b Abs. 10 EStG). 

 

 

 

Diese Übersicht stellt ausgewählte Inhalte des 
StoFöG dar. 

 
1 AIF: Alternative Investmentfonds 

2. Aufsichtsrechtliche Ände-
rungen im KAGB 

2.1 Investitionen im EE-Anlagen mit-
tels Infrastruktur-Projektgesell-
schaften 

Offenen Immobilienfonds (Publikums- wie Spe-
zial-AIF1) wird es künftig ermöglicht, in größe-
rem Umfang in erneuerbare Energien (EE) zu in-
vestieren. Hierzu wird der Katalog der zulässi-
gen Vermögensgegenstände, in die offene Pub-
likums-Immobilienfonds investieren dürfen, um 
Beteiligungen an bestimmten Infrastruktur-Pro-
jektgesellschaften ergänzt. Umgesetzt wird 
dies durch Anfügung einer neuen Nr. 8 in § 231 
Abs. 1 KAGB. Danach können offene Publikums-
Immobilienfonds in Infrastruktur-Projektgesell-
schaften investieren, wenn diese nach ihrem 
Gesellschaftsvertrag oder ihrer Satzung nur 
Anlagen zur Bewirtschaftung von erneuerbaren 
Energien nach § 1 Abs. 19 Nr. 6a KAGB („EE-
Anlagen“) errichten, erwerben, betreiben oder 
halten dürfen.  

Die Bewirtschaftung von erneuerbaren Ener-
gien nach § 1 Abs. 19 Nr. 6a KAGB umfasst da-
bei die Erzeugung, die Umwandlung, den Trans-
port und die Speicherung von Energie oder 
Energieträgern aus erneuerbaren Energien 
(nach § 3 Nr. 21 EEG und nach § 3 Abs. 1 Nr. 
15 Wärmeplanungsgesetz (bspw. Biogas und 
grüner Wasserstoff) sowie den Transport oder 
die Speicherung technisch unvermeidbarer Ab-
wärme (nach § 3 Nr. 21 Energieeffizienzge-
setz). Voraussetzung ist, dass zur Zeit des Er-
werbs der Beteiligung der Wert der EE-Anlagen 
zusammen mit dem Wert weiterer solcher Be-
teiligungen, die sich bereits in dem Sonderver-
mögen befinden, 15 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigt. 

Laut Gesetzesbegründung soll ein unmittelba-
rer baulicher Zusammenhang zu einer vom 
Fonds gehaltenen Immobilie nicht erforderlich 
sein. Auch können die EE-Anlagen auf Grund-
stücken belegen sein, die die Infrastruktur-Pro-
jektgesellschaft nur gepachtet hat. 

2.2 Erwerb und Betrieb von EE-Anla-
gen und Ladestationen für Elekt-
romobilität 

Nach bisheriger Gesetzeslage dürfen offene Im-
mobilienfonds nur Gegenstände erwerben, die 
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zur Bewirtschaftung der Vermögensgegen-
stände eines vom Fonds gehaltenen Gebäudes 
erforderlich sind (§ 231 Abs. 3 KAGB). In der 
Praxis ergaben sich hierbei bislang erhebliche 
Abgrenzungs- und Auslegungsprobleme, die 
eine Kategorisierung einer EE-Anlage als Be-
wirtschaftungsgegenstand nicht immer eindeu-
tig zuließen. Des Weiteren war es bislang um-
stritten, ob EE-Anlagen durch den Fonds betrie-
ben werden dürfen, da ein Fonds dem Grunde 
nach kein operativ tätiges Unternehmen außer-
halb des Finanzsektors bilden darf (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 KAGB).  

In der Praxis werden daher auch bei einem Be-
zug zu einem vom Fonds gehaltenen Gebäude 
Dachflächen oder Grundstücksflächen bislang 
häufig von offenen Immobilienfonds zur Wah-
rung ihres vermögensverwaltenden Charakters 
an Betreiber von EEG-Anlagen vermietet.  

Mit der Neufassung des § 231 Abs. 3 KAGB dür-
fen künftig offene Immobilienfonds (Publikums- 
wie Spezial-AIF) auch Gegenstände, die der Be-
wirtschaftung von erneuerbaren Energien i.S.d. 
§ 1 Abs. 19 Nr. 6a KAGB dienen, oder für La-
destationen für Elektromobilität erforderliche 
Gegenstände erwerben. Laut Gesetzesbegrün-
dung sind zwar weder die EE-Anlagen noch die 
Ladeinfrastruktur für die Bewirtschaftung einer 
Immobilie unmittelbar notwendig, aber für die 
Ausstattung eines modernen Gebäudes zukünf-
tig unabdingbar.  

Zudem regelt der neu angefügte § 231 Abs. 6 
KAGB, dass Gegenstände nach § 231 Abs. 3 
KAGB auch von offenen Immobilienfonds (Pub-
likums- wie Spezial-AIF) betrieben werden dür-
fen. Damit soll nach der Gesetzesbegründung 
zukünftig der Betrieb von Aufdachanlagen und 
Ladeinfrastruktur eine zulässige Tätigkeit der 
Immobilienfonds sein. Dies schließt laut Geset-
zesbegründung auch den Verkauf des Stroms 
ein.  

Die Erweiterungen durch § 231 Abs. 3 und 6 
KAGB gelten über § 235 Abs. 1 KAGB gleicher-
maßen für Immobilien-Gesellschaften. Nach der 
Gesetzesbegründung sollen die Erweiterungen 
durch § 231 Abs. 3 und 6 KAGB auch für Infra-
strukturfonds i.S.d. §§ 260a ff. KAGB gelten.  

Geschlossene Publikums-AIF sollen nach dem 
Wortlaut von § 261 Abs. 2 Nr. 4 KAGB hingegen 
nur in EE-Anlagen investieren dürfen.  

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in §§ 1 Abs. 19 Nr. 6a KAGB, 
231 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 3 und 6 und § 261 Abs. 
2 Nr. 4 KAGB treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft (Art. 62 Abs. 1 StoFöG). 

2.3 Erweiterung des Katalogs des 
284 Abs. 2 Nr. 2 KAGB 

Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anla-
gebedingungen dürfen von den §§ 192 bis 211, 
218 bis 224 und 230 bis 260d KAGB nur dann 
abweichen, wenn sie u.a. nur in Vermögensge-
genstände investieren, die im Katalog des § 
284 Abs. 2 Nr. 2 KAGB enthalten sind. Dazu ge-
hören u.a. Anteile an offenen Investmentver-
mögen, § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. g) KAGB.  

Der neue § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. g) KAGB 
sieht demgegenüber die Investition in jegliche 
Investmentvermögen vor, d.h. er umfasst ne-
ben offenen Investmentvermögen auch alle ge-
schlossenen Investmentvermögen. Der Geset-
zesbegründung zufolge sollen damit u.a. Inves-
titionen in Infrastrukturfonds und in Private-
Equity- und Venture-Capital-Fonds gefördert 
werden. 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. 
g) KAGB treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft (Art. 62 Abs. 1 StoFöG). 

3. Steuerrechtliche Änderun-
gen im InvStG  

3.1 Sicherstellung der steuerlichen 
Anerkennung als Investment-
fonds 

Um Rechtssicherheit für Investitionen von In-
vestmentfonds und Spezial-Investmentfonds 
insbesondere in erneuerbare Energien und in 
sonstige Infrastruktureinrichtungen zu schaf-
fen, wird gesetzlich geregelt, dass eine gewerb-
liche Tätigkeit unschädlich für den Status als In-
vestmentfonds ist. Hintergrund sind nach der 
Gesetzesbegründung mögliche verschiedene 
Auslegungen der Finanzverwaltung und Auf-
sichtsbehörde bezüglich der Tatbestandsmerk-
male des § 1 Abs. 1 KAGB „gemeinsame An-
lage” und „keine operative Tätigkeit außerhalb 
des Finanzsektors“.  
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In § 1 Abs. 2 InvStG wird deshalb ein neuer Satz 
2 eingefügt. Danach ist es für die Qualifikation 
als Investmentfonds oder Spezial-Investment-
fonds aus steuerlicher Sicht unschädlich, wenn 
das Investmentvermögen i.S.v. § 1 Abs. 1 KAGB 
alle oder einen Teil der von ihm gehaltenen Ver-
mögensgegenstände aktiv unternehmerisch 
bewirtschaftet. § 1 Abs. 2 Satz 2 InvStG ist da-
bei nur anwendbar, wenn der Investmentfonds 
oder Spezial-Investmentfonds die Vorausset-
zungen der aufsichtsrechtlichen Definition ei-
nes Investmentvermögens nach § 1 Abs. 1 
KAGB erfüllt.  

Laut Gesetzesbegründung sollen sich Invest-
mentfonds und Spezial-Investmentfonds im auf-
sichtsrechtlich jeweils zulässigen Rahmen als 
Mitunternehmer an gewerblich tätigen Perso-
nengesellschaften beteiligen oder unmittelbar 
selbst eine gewerbliche Tätigkeit ausüben dür-
fen (z. B. durch das Betreiben einer Photovol-
taik-Anlage auf einem vermieteten Gebäude). 
Dies soll auch dann gelten, wenn der Invest-
mentfonds ausschließlich als Mitunternehmer 
oder in sonstiger Weise gewerblich tätig ist. 

Die Gesetzesbegründung führt weiter aus, dass 
die Einkünfte aus der vermögensverwaltenden 
Tätigkeit eines Investmentfonds (mit Ausnahme 
der inländischen Beteiligungseinnahmen und 
inländischen Immobilienerträgen) auch dann 
steuerfrei bleiben, wenn der Investmentfonds 
überwiegend gewerbliche Einkünfte nach § 6 
Abs. 5 InvStG i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG er-
zielt. Um jedoch Wettbewerbsverzerrungen zu 
körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen zu 
vermeiden, soll die Ertragsbesteuerung der Ein-
künfte aus einer gewerblichen Tätigkeit nun auf 
der Fondsebene sichergestellt werden (vgl. un-
ter 3.2). 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 InvStG ist erstmals ab dem 
Tag nach der Verkündung anwendbar (§ 57 
Abs. 11 Nr. 1 InvStG). 

3.2 Definitive Besteuerung gewerbli-
cher Einkünfte auf Fondsebene 

Nach §§ 6 Abs. 2, 29 Abs. 1 InvStG unterliegen 
Investmentfonds nur mit ihren inländischen Be-
teiligungseinnahmen, den inländischen Immo-
bilienerträgen und den sonstigen inländischen 
Einkünften der Besteuerung und sind im Übri-
gen von der Körperschaftsteuer befreit. Der Be-
griff der sonstigen inländischen Einkünfte wird 
in § 6 Abs. 5 InvStG definiert.  

Das StoFöG enthält hinsichtlich dieser Einkünfte 
und den Steuerbefreiungsmöglichkeiten in §§ 
6, 8, 10, 30 und 33 InvStG zahlreiche Anpas-
sungen, um insbesondere für gewerbliche Ein-
künfte (wie Einkünfte, die über eine originär ge-
werblich tätige Personengesellschaft bezogen 
werden, oder Einkünfte aus dem Betreiben von 
EE-Anlagen) im Rahmen der sonstigen inländi-
schen Einkünfte eine weitgehendere Gleichbe-
handlung der Investition über einen Invest-
mentfonds mit der Direktanlage zu erreichen.  

Die Anpassungen führen dazu, dass gewerbli-
che Einkünfte im Rahmen der sonstigen inländi-
schen Einkünfte nach § 6 Abs. 5 InvStG auf 
Fondsebene künftig stets der Körperschaftbe-
steuerung unterliegen (d.h. selbst im Falle von 
Spezial-Investmentfonds bei Ausübung der 
Transparenzoption und im Falle der Beteiligung 
von steuerbegünstigten Anlegern) und führen 
damit auch zu einer Erweiterung der Erklä-
rungspflichten der (Spezial-)Investmentfonds. 

Inländische Beteiligungseinnahmen 

Künftig liegen auch dann inländische Beteili-
gungseinnahmen nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
und 2 InvStG vor, wenn diese über eine vermö-
gensverwaltend tätige Personengesellschaft 
oder über eine ausländische Betriebsstätte ei-
ner gewerblichen Personengesellschaft erzielt 
werden (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 InvStG). Bei Be-
teiligungseinnahmen über gewerblich infizierte 
oder gewerblich geprägte Personengesellschaf-
ten erfolgt die Zurechnung zu den inländischen 
Beteiligungseinnahmen jedoch nur, soweit der 
Investmentfonds nachweist, dass sie aus einer 
vermögensverwaltenden Tätigkeit stammen 
(§ 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 i.V.m. Abs. 
5a Satz 1 Nr. 3 InvStG). 

Inländische Immobilienerträge 

Inländische Immobilienerträge nach § 6 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 InvStG, § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
4 InvStG liegen künftig auch dann vor, wenn 
diese über eine vermögensverwaltende Perso-
nengesellschaft oder über eine ausländische 
Betriebsstätte einer gewerblichen Personenge-
sellschaft erzielt werden (§ 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
5 InvStG). Bei Immobilienerträgen über ge-
werblich infizierte oder gewerblich geprägte 
Personengesellschaften erfolgt die Zurechnung 
zu den inländischen Immobilienerträgen nur, 
soweit der Investmentfonds nachweist, dass sie 
aus einer vermögensverwaltenden Tätigkeit 
stammen (§ 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 
i.V.m. Abs. 5a Satz 1 Nr. 3 InvStG). 

§ 49 Abs. 1 Nr. 2 e) cc) EStG regelt die Besteu-
erung von Gewinnen aus der Veräußerung von 
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Anteilen an Kapitalgesellschaften, die zu ir-
gendeinem Zeitpunkt, während der 365 Tage 
vor der Anteilsveräußerung unmittelbar oder 
mittelbar überwiegend (zu mehr als 50 Prozent) 
in inländische Immobilien investiert waren. 
Diese Gewinne wurden durch das Wachstums-
chancengesetz vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 I, 
Nr. 108) als steuerpflichtige Einkünfte aufge-
nommen (als gewerbliche Einkünfte im Rahmen 
der sonstigen inländischen Einkünfte nach § 6 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 InvStG) und werden zukünf-
tig den inländischen Immobilienerträgen nach  
§ 6 Abs. 4 Satz 1 InvStG zugeordnet (§ 6 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 4 InvStG). 

Zuordnung von inländischen Beteiligungsein-
nahmen und inländischen Immobilienerträgen 
zu den sonstigen inländischen Einkünften 

Inländische Beteiligungseinnahmen nach § 6 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG und inländische 
Immobilienerträge nach § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
und 2 InvStG, die über eine inländische Be-
triebsstätte bezogen wurden, können nach bis-
heriger Rechtslage gleichfalls den sonstigen in-
ländischen Einkünften nach § 6 Abs. 5 InvStG 
zugeordnet werden. Zukünftig unterliegen in-
ländische Beteiligungseinnahmen und inländi-
sche Immobilienerträge allein der Besteuerung 
als sonstige inländische Einkünfte nach § 6 Abs. 
5 InvStG, wenn sie Einkünfte aus einem Gewer-
bebetrieb nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind (§ 6 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 InvStG). Dies be-
trifft im Wesentlichen Fälle, in denen der Invest-
mentfonds diese Einnahmen entweder aus ei-
ner originär gewerblich tätigen Personengesell-
schaft oder über gewerblich infizierte oder ge-
prägte Personengesellschaften bezogen hat 
und wenn der Investmentfonds nicht nachwei-
sen kann, dass diese inländischen Einkünfte aus 
einer vermögensverwaltenden Tätigkeit der 
Personengesellschaft stammen. 

Aktive unternehmerische Bewirtschaftung 

Weitere Änderungen ergeben sich aus der Neu-
erung des § 6 Abs. 5 InvStG und dem nachfol-
genden neuen Absatz 5a. Danach ist bei ge-
werblichen Einkünften nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 
EStG (unverändert) nur dann von sonstigen in-
ländischen Einkünften nach § 6 Abs. 5 InvStG 
auszugehen, wenn der Investmentfonds seine 
Vermögensgegenstände aktiv unternehmerisch 
bewirtschaftet (§ 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 InvStG). 
Laut Gesetzesbegründung gelten damit für die 
Abgrenzung zwischen vermögensverwaltender 
und gewerblicher Tätigkeit zwar die allgemei-
nen Grundsätze. Jedoch werden folgende Aus-
führungen in den Gesetzestext aufgenommen, 
um den fondsspezifischen Maßstab der aktiven 

unternehmerischen Bewirtschaftung zu berück-
sichtigen: 

▪ Bei einer Beteiligung eines Investmentfonds 
an einer Mitunternehmerschaft liegen stets 
sonstige Einkünfte gem. § 6 Abs. 5 InvStG 
vor (§ 6 Abs. 5 Satz 3 InvStG). Der Besteu-
erung als sonstige inländische Einkünfte un-
terliegen die Einkünfte aus einer Mitunter-
nehmerschaft jedoch nur dann, wenn einer 
der in § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG genannten In-
landsbezüge vorliegt. Die bloße Wahrneh-
mung von Gesellschafterrechten an im Aus-
land gewerblich tätigen Mitunternehmer-
schaften durch eine inländische Fondsver-
waltung führt nicht zur Begründung einer 
inländischen Geschäftsleitungsbetriebs-
stätte. Mit der Regelung wird laut Gesetzes-
begründung die Verwaltungsauffassung 
(BMF-Schreiben vom 21.05.2019, BStBl. I 
2019, 527; zuletzt geändert durch BMF-
Schreiben vom 18.11.2024, BStBl. I 2024, 
1547) kodifiziert. 

▪ Soweit ein Investmentfonds Gelddarlehen 
ausschließlich an Personen vergibt, die 
keine Verbraucher sind, liegt keine aktive 
unternehmerische Bewirtschaftung vor (§ 6 
Abs. 5a Satz 1 Nr. 1 InvStG).  

▪ Soweit ein Investmentfonds Beteiligungen 
an Kapitalgesellschaften unmittelbar hält 
und sie nicht mit der Absicht erworben hat, 
nach einer kurzfristigen Haltedauer Veräu-
ßerungsgewinne zu erzielen, liegt ebenfalls 
keine aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung vor (§ 6 Abs. 5a Satz 1 Nr. 2 In-
vStG). Erst wenn das Halten der Beteiligun-
gen und die Vereinnahmung von Dividen-
den gänzlich in den Hintergrund tritt (wie 
beim Hochfrequenzhandel oder bei Arbitra-
gegeschäften über unterschiedliche Bör-
senplätze) ist laut Gesetzesbegründung die 
Schwelle zur aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung überschritten. Unschäd-
lich ist hingegen die Einflussnahme auf die 
Geschäftspolitik und die Entscheidungen 
der Portfoliogesellschaften.  

▪ Der Wortlaut des bisherigen § 6 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 2 EStG wird weitgehend unverändert 
in § 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 InvStG übernom-
men (Steuerpflicht eines Investmentfonds 
in der Rechtsform einer Investmentaktien-
gesellschaft). 

Abschaffung der Steuerbefreiungen für ge-
werbliche Einkünfte 

Gewerbliche Einkünfte aus der aktiven unter-
nehmerischen Bewirtschaftung werden auf 
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Fondsebene stets als sonstige inländische Ein-
künfte nach § 6 Abs. 5 InvStG besteuert. Die 
entsprechenden Steuerbefreiungen für steuer-
begünstigte Anleger werden insoweit abge-
schafft (§§ 8 Abs. 1 und 2 Satz 2, 10 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 Satz 2, 30 Abs. 5 Satz 2, 33 Abs. 
4 Satz 3 InvStG). Laut Gesetzesbegründung soll 
dadurch eine Besserstellung von Investment-
fonds und Spezial-Investmentfonds gegenüber 
Unternehmen der Energiewirtschaft vermieden 
und die im Vergleich zur Direktinvestition beste-
hende systemwidrige Besteuerungslücke be-
züglich gewerblicher Einkünfte steuerbegüns-
tigter Anleger geschlossen werden. 

Folgeänderungen bei Regelungen zur Ein-
künfteermittlung und zum Steuerabzug 

Darüber hinaus werden die Regelungen über 
die gewerblichen Einkünfte im Rahmen des 
Steuerabzugs angepasst. Nach § 6 Abs. 7 Satz 
3 InvStG können bei Einkünften, die einem 
Steuerabzug unterliegen, grundsätzlich keine 
Werbungskosten angesetzt werden. Auch eine 
Verrechnung mit negativen Einkünften ist aus-
geschlossen. Nach der Neuregelung ist § 6 Abs. 
7 Satz 3 InvStG auf sonstige inländische Ein-
künfte nach § 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 InvStG 
nicht mehr anzuwenden (§ 6 Abs. 7 Satz 5 In-
vStG). Diese gewerblichen Einkünfte sind nach 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 InvStG von der Abgeltungs-
wirkung des Steuerabzugs ausgeschlossen und 
im Veranlagungsverfahren zu versteuern. 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in §§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 5, Abs. 5, 5a und 7 Satz 5, § 
7 Abs. 2 Satz 2, § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2, 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 2, § 
30 Abs. 5 Satz 2 sowie § 33 Abs. 4 Satz 3 In-
vStG sind erstmals auf Einkünfte anzuwenden, 
die einem Investmentfonds oder Spezial-Invest-
mentfonds in einem Geschäftsjahr zufließen, 
das nach dem Tag der Verkündung beginnt (§ 
57 Abs. 11 Nr. 2 InvStG). 

§ 7 Abs. 4 Satz 2 ist erstmals ab dem Tag nach 
der Verkündung anzuwenden (§ 57 Abs. 11 Nr. 
1 InvStG). 

§ 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 InvStG ist erstmals auf 
Einkünfte anzuwenden, die einem Investment-
fons oder Spezial-Investmentfonds in einem Ge-
schäftsjahr zufließen, das nach dem Tag der 
Verkündung beginnt, soweit die Gewinne aus 
der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 
49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e Doppelbuchst. cc des 
EStG stammen, bei denen die Veräußerung 
nach dem 27.03.2024 erfolgt und nur soweit 
den Gewinnen nach dem 27.03.2024 eingetre-
tene Wertveränderungen zugrunde liegen. 

3.3 Erweiterung der Gewerbesteuer-
freiheit auf bestimmte Einkünfte 

§ 15 InvStG regelt die Reichweite der Gewerbe-
steuerpflicht von Investmentfonds. Grundsätz-
lich unterliegen Investmentfonds unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht der Gewerbe-
steuer, u.a. wenn sie ihre Vermögensgegen-
stände nicht in wesentlichem Umfang aktiv un-
ternehmerisch bewirtschaften (§ 15 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 InvStG). Eine ausdrückliche Aus-
nahme von der Gewerbesteuerpflicht gilt für 
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (§ 
15 Abs. 2 Satz 2 InvStG). D.h. Investmentfonds 
dürfen bei Beteiligungen an Immobiliengesell-
schaften unternehmerisch tätig werden, ohne 
dadurch gewerbesteuerpflichtig zu werden. 
Durch die Änderung des § 15 Abs. 2 Satz 2 In-
vStG wird die bisherige Gewerbesteuerfreiheit 
auch auf die Beteiligungen an 

▪ Gesellschaften, deren Unternehmensge-
genstand auf die Bewirtschaftung von er-
neuerbaren Energien nach § 1 Abs. 19 Nr. 
6a KAGB gerichtet ist (Nr. 1), 

▪ Infrastruktur-Projektgesellschaften nach § 
1 Abs. 19 Nr. 23a KAGB (Nr. 3) sowie 

▪ ÖPP-Projektgesellschaften nach § 1 Abs. 
19 Nr. 28 KAGB (Nr. 4)  
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erweitert. 

Der bisherige § 15 Abs. 3 InvStG sieht vor, dass 
die Voraussetzungen für eine Gewerbesteuer-
befreiung als erfüllt gelten, wenn der Anteil aus 
gewerblicher Tätigkeit weniger als 5 Prozent 
der gesamten Einnahmen des Investmentfonds 
beträgt. Im Rahmen der Ermittlung, ob diese 
Bagatellgrenze eingehalten wurde, werden die 
Einnahmen aus den in § 15 Abs. 2 Satz 2 InvStG 
genannten Beteiligungen nicht einbezogen (§ 
15 Abs. 3 InvStG). 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in § 15 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 
3 InvStG sind erstmals auf Einkünfte anzuwen-
den, die einem Investmentfonds in einem Ge-
schäftsjahr zufließen, das nach dem Tag der 
Verkündung beginnt (§ 57 Abs. 11 Nr. 2 In-
vStG). 

3.4 Erweiterte Anlagemöglichkeiten 
für Spezial-Investmentfonds 

Mit dem StoFöG werden die Anlagemöglichkei-
ten von Spezial-Investmentfonds insbesondere 
in Infrastruktur-Projektgesellschaften und er-
neuerbare Energien ausgeweitet. Hierzu wird  
§ 26 InvStG (Voraussetzungen für die Einstu-
fung als Spezial-Investmentfonds) an mehreren 
Stellen angepasst. 

Künftig dürfen Spezial-Investmentfonds unbe-
schränkt in alle in § 231 Abs. 3 KAGB genann-
ten Gegenstände (Bewirtschaftungsgegen-
stände, EE-Anlagen, Ladeinfrastruktur für 
Elektromobilität, § 26 Nr. 4 Buchst. g InvStG) 
investieren. Dadurch soll das bei Spezial-Invest-
mentfonds vorhandene Kapital für den Ausbau 
erneuerbarer Energien und der Infrastruktur 
genutzt werden. 

Nach § 26 Nr. 4 Buchst. h InvStG dürfen Spe-
zial-Investmentfonds – und damit der Großteil 
des institutionellen Kapitals - bislang nur in In-
vestmentanteile an inländischen und ausländi-
schen Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) sowie an inländischen 
und ausländischen Investmentfonds, die die Vo-
raussetzungen des § 26 Nr. 1 bis 7 InvStG erfül-
len, investieren. Somit waren bisher insbeson-
dere Beteiligungen an Infrastrukturfonds nach 
§§ 260a ff. KAGB ausgeschlossen. Bei Verstoß 
gegen diese Beschränkung bestand das Risiko 
des Verlustes der Qualifikation als (Spezial-) In-
vestmentfonds und folglich der Aufdeckung stil-
ler Reserven beim Anleger. 

Künftig können Spezial-Investmentfonds unbe-
schränkt in geschlossene oder offene in- und 
ausländische Investmentfonds und Investment-
vermögen investieren (§ 26 Nr. 4 Buchst. h In-
vStG). Damit werden u.a. Investitionen in Pri-
vate-Equity- und Venture-Capital-Fonds in der 
Rechtsform von Personengesellschaften sowie 
in Infrastrukturfonds ermöglicht. 

Nach § 26 Nr. 6 Satz 1 InvStG dürfen Spezial-
Investmentfonds unmittelbar oder mittelbar 
nur zu weniger als 10 Prozent an einer Kapital-
gesellschaft beteiligt sein (Beschränkung auf 
Streubesitzbeteiligungen zur Sicherung des 
vermögensverwaltenden Charakters des Invest-
mentfonds). Davon ausgenommen sind nach  
§ 26 Nr. 6 Satz 2 InvStG derzeit Beteiligungen 
eines Spezial-Investmentfonds an Immobilien-
Gesellschaften (Buchst. a), ÖPP-Projektgesell-
schaften (Buchst. b) und Gesellschaften, deren 
Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung 
erneuerbarer Energien nach § 3 Nr. 21 EEG ge-
richtet ist (Buchst. c). D. h., bei Kapitalgesell-
schaften, die unter diese Kategorien fallen, dür-
fen Spezial-Investmentfonds auch bis zu 100 
Prozent der Anteile besitzen.  

Durch die in § 26 Nr. 6 Satz 2 InvStG geplanten 
Änderungen dürfen Spezial-Investmentfonds 
zukünftig auch bis zu 100 Prozent der Anteile 
an Infrastruktur-Projektgesellschaften sowie an 
Kapitalgesellschaften erwerben, deren Unter-
nehmensgegenstand die Bewirtschaftung von 
erneuerbaren Energien nach § 1 Abs. 19 Nr. 6a 
KAGB ist.  

Darüber hinaus wird § 26 Nr. 7a InvStG ange-
passt. Für die Qualifikation als Spezial-Invest-
mentfonds müssen die Einnahmen des Spezial-
Investmentfonds aus einer aktiven unterneh-
merischen Bewirtschaftung weniger als 5 Pro-
zent der gesamten Einnahmen des Spezial-In-
vestmentfonds betragen (§ 26 Nr. 7a Satz 1 In-
vStG). Bei einem Überschreiten dieser Grenze 
droht der Verlust des Status als Spezial-Invest-
mentfonds (§ 52 Abs. 1 Satz 1 InvStG). Dies 
führt zu einer fiktiven Veräußerung aller Ver-
mögensgegenstände unter Aufdeckung der stil-
len Reserven. § 26 Nr. 7a Satz 2 InvStG sieht 
dabei unter weiteren Voraussetzungen eine Er-
höhung der Prozent-Grenze für die Einnahmen 
aus erneuerbaren Energien oder aus dem Be-
trieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
oder Elektrofahrräder vor. Trotz der wiederhol-
ten Erhöhung dieser Grenze auf zuletzt 20 
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Prozent2 bestand bei Spezial-Investmentfonds 
weiterhin die Gefahr eines Statusverlustes bei 
gewerblicher Tätigkeit durch die Investition in 
erneuerbare Energien (z.B. bei geringen inlän-
dischen Immobilienerträgen und gleichbleiben-
den Einnahmen aus erneuerbaren Energien in 
Zeiten des Leerstandes). 

Nach der Änderung des § 26 Nr. 7a Satz 2 In-
vStG dürfen Spezial-Investmentfonds künftig 
unbegrenzt Einnahmen aus der Bewirtschaf-
tung von erneuerbaren Energien nach § 1 Abs. 
19 Nr. 6a KAGB und Ladestationen für Elektro-
mobilität, die im Zusammenhang mit der Ver-
mietung und Verpachtung von Immobilien ste-
hen, sowie aus Beteiligungen an Gesellschaften 
nach § 15 Abs. 2 Satz 2 InvStG und Anteilen an 
Investmentfonds und -vermögen nach § 26 Nr. 
4 h) InvStG erzielen. Diese Einkünfte des Spe-
zial-Investmentfonds werden bei der Ermittlung 
der 5-Prozent-Grenze nicht berücksichtigt. 
D.h., bei den Einnahmen aus der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien kommt es 
künftig nicht mehr auf die Prozentgrenze an, 
wenn die weiteren Voraussetzungen des neu 
gefassten § 26 Nr. 7a Satz 2 InvStG erfüllt sind 
(z.B. Zusammenhang mit der Vermietung und 
Verpachtung von Immobilien). Die entsprechen-
den Einkünfte werden jedoch vom Spezial-In-
vestmentfonds gegenüber dem Finanzamt er-
klärt und im Veranlagungsverfahren versteuert. 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in § 26 Nr. 4 Buchst. g und h, 
Nr. 6 Satz 2 und Nr. 7a InvStG sind erstmals ab 
dem Tag nach der Verkündung anwendbar (§ 
57 Abs. 11 Nr. 1 InvStG). 

3.5 Verlängerung der Gültigkeit von 
Folge-Statusbescheinigungen 

Bislang darf die Gültigkeit aller Statusbeschei-
nigungen (Erstbescheinigungen wie Folgebe-
scheinigungen) höchstens drei Jahre betragen, 
§ 7 Abs. 4 Satz 2 InvStG. Zukünftig beträgt die 
Gültigkeit von Folgebescheinigungen bis zu fünf 
Jahre, § 7 Abs. 4 Satz 2 InvStG. 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Änderungen in § 7 Abs. 4 Satz 2 InvStG sind 
erstmals ab dem Tag nach der Verkündung an-
wendbar (§ 57 Abs. 11 Nr. 1 InvStG). 

 
2 WtChancenG vom 27.03.2024, BGBl. 2024 I Nr. 
108. 

3.6 Weitere Änderungen im InvStG 

▪ Absenkung des Schwellenwerts für die 
Qualifikation als Immobilienanteil:  Künftig 
gelten Anteile an Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen 
bereits dann anteilig als Immobilien, wenn 
mindestens 65 Prozent des Bruttovermö-
gens aus unbeweglichem Vermögen be-
steht und die steuerlichen Voraussetzungen 
(Ertragsbesteuerung bzw. Besteuerung der 
Ausschüttungen von mindestens 15 %) er-
füllt sind (§ 2 Abs. 9 Satz 6 InvStG). Bisher 
lag der Wert bei 75 Prozent. Mit der Absen-
kung wird die mit dem Standortförderge-
setz in den §§ 12 und 16 des REIT-Gesetzes 
vorgenommene Absenkung investment-
steuerlich nachvollzogen. 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten 

Die Änderungen in § 2 Abs. 9 Satz 6 InvStG  
(§ 57 Abs. 11 Nr. 1 InvStG) sind erstmals ab 
dem Tag nach der Verkündung anwendbar (§ 
57 Abs. 11 Nr. 1 InvStG). 

4. Steuerrechtliche Änderun-
gen im Einkommensteuerge-
setz 

4.1 Anhebung des Höchstbetrages 
für die Übertragung von Gewin-
nen aus der Veräußerung von An-
teilen an Kapitalgesellschaften 

Um Investitionen in Venture Capital zu erleich-
tern und größere Spielräume für betriebliche 
Reinvestitionen zu schaffen, wird der Höchstbe-
trag für die Übertragung von Gewinnen aus der 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften auf bestimmte begünstigte Wirt-
schaftsgüter (Anteile an Kapitalgesellschaften, 
Gebäude, abnutzbare bewegliche Wirtschafts-
güter) von 500.000 Euro auf 2.000.000 Euro 
erhöht (§ 6b Abs. 10 Satz 1 EStG). Demnach 
haben natürliche Personen (Veräußerung durch 
natürliche Person selbst oder bei Veräußerung 
durch Personengesellschaft bei entsprechen-
der Zurechnung) künftig die Möglichkeit, das 
Vierfache an stillen Reserven im Wege des sog. 
steuerneutralen Roll-Overs unter den Voraus-
setzungen des § 6b Abs. 10 EStG zu übertra-
gen. Beim Höchstbetrag ist hinsichtlich der Art 
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der begünstigten Reinvestition zu unterschei-
den (bei Gebäuden und beweglichen Wirt-
schaftsgütern Beschränkung auf steuerpflichti-
gen Anteil des Veräußerungsgewinns, vgl. BFH 
v. 10.05.2022, IV B 47/21).  

Des Weiteren wird in § 6b Abs. 10 Satz 4 EStG 
der Verweis auf § 6b Abs. 5 EStG durch den 
Verweis auf § 6b Abs. 6 EStG ersetzt (sinnge-
mäße Anwendung des § 6b Abs. 6 EStG für die 
Bemessung der Absetzungen für Abnutzung 
oder Substanzverringerung). 

Erstmalige Anwendung/Inkrafttreten: 

Die Erhöhung des Betrags in § 6b Abs. 10 Satz 
1 EStG ist erstmals auf Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
anzuwenden, die in nach dem Tag nach der Ver-
kündung des Gesetzes beginnenden Wirt-
schaftsjahren entstanden sind (§ 52 Abs. 14 
Satz 7 EStG). 

5. Weitere Änderungen (u.a.) 

▪ Erleichterter Kapitalmarktzugang: Für Ak-
tiengesellschaften wird die Möglichkeit der 
Herabsetzung des Mindestnennwerts der 
Aktien auf weniger als 1 Euro geschaffen  
(§ 8 Abs. 7 AktG). 

▪ Umsetzung von kapitalmarktrechtlichen 
EU-Rechtsakten (insbesondere Listing Act, 
ESAP-Verordnung, MIFIR Review), die eine 
Reihe von regulatorischen Erleichterungen 
bei Börsengängen sowie der Erstellung von 
Wertpapierprospekten enthalten. So wird 
u.a. die Möglichkeit englischsprachiger 
Prospekte nebst Zusammenfassung einge-
führt (§ 21 Abs. 2 WpPG). Dadurch soll eine 
Erleichterung des EU-weiten Vertriebs von 
Wertpapieren erreicht werden.  

▪ Kapitalanlagerecht: Verschlankung auf-
sichtsrechtlicher Prozesse bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin); bspw. Abschaffung des Beschwer-
deregisters bei der BaFin (§ 87 WpHG) und 
Beschränkung der Vorlagepflicht zur Ein-
haltung der aufsichtlichen Vorgaben für 
nicht börsennotierte Derivate (OTC-Deri-
vate) auf unter Risikogesichtspunkten rele-
vante Unternehmen (§ 32 Abs. 1 Satz 1 
WpHG). 

▪ Erweiterung des Anwendungsbereichs von 
§ 8b Abs. 6 Satz 2 KStG auf Sparkassen in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
(„freie“ Sparkassen): Die Änderung findet 
grds. ab dem VZ 2026 sowie auf Antrag 

rückwirkend Anwendung (§ 34 Abs. 5 
Satz 6 f. KStG). 
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